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Entschädigungsverordnung 

 
 

 I. Allgemeine Bestimmungen 
  
Art. 1 
Geltungsbereich 

Dieses Entschädigungsreglement regelt die Entschädigung von 
Behörden, Kommissionen und den übrigen nebenamtlichen 
Funktionen. 
 

  
Art. 2 
Umfang der Entschädigung 

In den Entschädigungen sind alle mit der Amtsfunktion verbun-
denen Aufgaben abgegolten, mit Ausnahme von Sitzungen, die 
gemäss den Vollziehungsbestimmungen zu diesem Reglement 
entschädigt werden. 
 

  
Art. 3 
Teuerungszulage 
 

Auf den Entschädigungen wird keine Teuerungszulage ausge-
richtet. 
 

  
Art. 4 
Protokollführung 

Für die nebenamtliche Protokollführung in Kommissionen wird 
eine Entschädigung von Fr. 75.00 pro Protokoll ausgerichtet. 
 

  
Art. 5 
Ausserordentliche 
Entschädigungen 

Für ausserordentliche Amtsbeanspruchung oder besondere 
Aufgaben kann der Gemeinderat bzw. die Schulpflege eine 
zusätzliche Entschädigung festsetzen. 
 

  
Art. 6 
Entschädigung übrige 
Funktionen 

Für die nicht in diesem Reglement enthaltenen Funktionen 
setzt der Gemeinderat die Entschädigung fest. 
 

  
Art. 7 
Entscheid über die 
Anspruchsberechtigung 

Bestehen Zweifel über den Anspruch einer Entschädigung oder 
deren Bemessung entscheidet der Gemeinderat im Rahmen 
dieses Reglements endgültig. 
 

  
Art. 8 
Kranken- und 
Unfallversicherung, 
Haftpflicht 

1 Sämtliche Behörden- und Kommissionsmitglieder sind gegen 
Betriebsunfall versichert. 

2 Sämtliche im Dienst der Gemeinde stehenden Personen sind 
haftpflichtversichert. 

3 Die Prämien werden von der Gemeinde übernommen. 
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 II. Entschädigungen Behörden und 
Kommissionen 

  
 Die Mitglieder der Behörden und Kommissionen beziehen für 

ihre amtliche Tätigkeit nachstehende Entschädigungen pro 
Jahr: 

  
Art. 9 
Gemeinderat 

Grundentschädigung 
Pauschalentschädigung pro Mitglied 
inkl. Präsidium  Fr. 25‘000.00 

In der Grundentschädigung sind sämtliche Entschädigungen 
für Sitzungen, Anlässe und Tagungen enthalten. 

Ressortzulagen zusätzlich 
Präsidium Gemeinderat Fr. 25‘000.00 
Präsidium Schulpflege Fr. 25‘000.00 
Vizepräsidium Fr. 1‘000.00 
Hochbau und Planung Fr. 3‘000.00 
Tiefbau und Werke Fr. 3‘000.00 

Entschädigung für spezielle Aufgaben und Mehrleistungen 
Verfügbarer Betrag zum Ausgleich 
unterschiedlicher Ressortaufwände Fr. 10‘000.00 

Die Aufteilung dieses Betrages erfolgt durch den Gemeinderat. 
 

  
Art. 10 
Schulpflege 

Grundentschädigung 
Pauschalentschädigung pro Mitglied 
ohne Präsidium  Fr. 15‘000.00 

In der Grundentschädigung sind sämtliche Entschädigungen für 
Sitzungen, Anlässe und Tagungen enthalten. 

Ressortzulagen zusätzlich 
Vizepräsidium Fr. 1‘000.00 
Sonderpädagogik Fr. 3‘000.00 
SE-Begleitung je Schuleinheit Fr. 2‘000.00 
Infrastruktur/Finanzen Fr. 4‘000.00 

Entschädigung für spezielle Aufgaben und Mehrleistungen 
Verfügbarer Betrag zum Ausgleich  
unterschiedlicher Ressortaufwände Fr. 8‘000.00 

Davon ausgenommen ist das Präsidium, welches bereits als 
Gemeinderatsmitglied entschädigt wird. 
Die Aufteilung dieses Betrages erfolgt durch die Schulpflege. 
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Art. 11 
Rechnungsprüfungs- 
kommission 

Grundentschädigung 
Pauschalentschädigung pro Mitglied 
inkl. Präsidium Fr. 3‘500.00 

In der Grundentschädigung sind sämtliche Entschädigungen für 
Sitzungen, Anlässe und Tagungen enthalten. 

Ressortzulagen zusätzlich 
Präsidium  Fr. 3‘000.00 
Aktuariat  Fr. 1‘500.00 

Entschädigung für zusätzliche Leistungen 
Verfügbarer Betrag zum Ausgleich  
unterschiedlicher Aufwände Fr. 2‘000.00 

Die Aufteilung dieses Betrages erfolgt durch die Rechnungs-
prüfungskommission. 
 

  
Art. 12 
Sozialbehörde 

Grundentschädigung 
Pauschalentschädigung pro Mitglied 
ohne Präsidium Fr. 2‘000.00 

In der Grundentschädigung sind sämtliche Entschädigungen für 
Sitzungen, Anlässe und Tagungen enthalten. 

Entschädigung für zusätzliche Leistungen 
Verfügbarer Betrag zum Ausgleich  
unterschiedlicher Aufwände Fr. 3‘000.00 

Davon ausgenommen ist das Präsidium, welches bereits als 
Gemeinderatsmitglied entschädigt wird. 
Die Aufteilung dieses Betrages erfolgt durch die Sozialbehörde. 
 

  
Art. 13 
Besondere 
Baukommissionen 

Beruft der Gemeinderat eine besondere Baukommission ein, 
legt er die Entschädigung für das Präsidium und die Mitglieder 
fest. 

 
  
Art. 14 
Entschädigungen aus 
Mandaten 
 

Für Entschädigungen aus Verwaltungsrats-, Stiftungsrats- und 
Vorstandsmandaten von Behördenmitgliedern der Gemeinde 
wird eine Obergrenze von Fr. 6'000.-- pro Jahr und Person fest-
gelegt. 
Bei Überschreitung der Obergrenze ist der überschüssige 
Ertrag der Gemeindekasse abzuliefern. 
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 III. Einzelbeamtungen, Funktionäre 
  
Art. 15 
Friedensrichter/in 

Pauschalentschädigung pro Jahr Fr.  23‘000.00 
 

  
Art. 16 
Weitere Funktionen 

Die Entschädigung von weiteren nebenamtlichen Funktionen 
wird durch die Anstellungsbehörde in eigener Kompetenz 
geregelt. 

  
  
 IV. Weitere Entschädigungen, Sitzungsgelder, 

Spesen 
  
Art. 17 
Entschädigungen 
Wahlbüro, Feuerwehr 

Die Entschädigungen des Wahlbüros und der Feuerwehr 
werden vom Gemeinderat in Vollziehungsbestimmungen zu 
dieser Verordnung geregelt. 

  
  
Art. 18 
Sitzungs- und Taggelder, 
Spesen 

Die Sitzungs- und Taggelder für Kommissionen sowie die Ent-
schädigungen für Fahr- und Verpflegungskosten bei Tätigkei-
ten ausserhalb der Gemeinde werden vom Gemeinderat in 
Vollziehungsbestimmungen zu dieser Verordnung geregelt. 

  
  
 V. Schlussbestimmungen 
  
Art 19 
Genehmigung, 
Inkraftsetzung 

Das vorliegende Entschädigungsreglement wurde von der 
Gemeindeversammlung am 6. Dezember 2017 genehmigt und 
tritt auf die Amtsdauer 2018 – 2022 per 1. Juli 2018 in Kraft. 

  
  
Art. 20 
Aufhebung der bisherigen 
Erlasse 

Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens werden die Regelungen 
über die Behördenentschädigungen der Vollziehungsbestim-
mungen zu den Besoldungsverordnungen der Politischen Ge-
meinde und der Schulgemeinde aufgehoben. 

  
  
  
  
Namens der Gemeindeversammlung 

Die Gemeindepräsidentin:  Christine Bernet 

Der Gemeindeschreiber:   Matthias Willener 


